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Stellungnahme

der Simmeringer

Nahrungs- und

Genußmittel-

Beteiligungs-

Aktiengesellschaft

Als Vorsitzender des Vorstandes be¬
ziehungsweise Geschäftsführer der
„Simmeringer Betriebe der MAUT¬
NER MARKHOF-Gruppe" gebe ich
mein Befremden zum Ausdruck, daß
unsere Firma in einem Artikel* im
Kapitel „Die mißbräuchliche Anwen¬
dung des Strukturverbesserungsge¬
setzes" als Paradebeispiel angeführt
wird.

Bei der von uns durchgeführten
Umstrukturierung wurde keine einzi¬
ge mißbräuchliche Anwendung vorge¬
nommen und keines der im Artikel
genannten Beispiele trifft auf unser
Unternehmen zu. Es ist überraschend,
wie leicht jemand in der wirtschafts¬
politischen Zeitschrift der Kammer
für Arbeiter und Angestellte für Wien
eine öffentliche Anprangerung vor¬
nehmen kann, die mit den Tatsachen
überhaupt nicht übereinstimmt. In
diesem Zusammenhang erlaube ich
mir, Ihnen die nachfolgenden Infor¬
mationen zu übermitteln:

1. VORGESCHICHTE UND
ZIELSETZUNG DER

UMSTRUKTURIERUNG

Obwohl seit über siebzig Jahren
eine enge Zusammenarbeit zwischen
der TH & G MAUTNER MARKHOF
einerseits und den VEREINIGTEN
HEFEFABRIKEN MAUTNER

MARKHOF UND WOLFRUM ande¬
rerseits bestand, handelte es sich um
finanziell, juristisch und führungsmä¬
ßig getrennte Unternehmen.

An der seinerzeitigen TH & G
MAUTNER MARKHOF OHG waren
nur vier Gesellschafter der Familie
MAUTNER MARKHOF beteiligt,
während an deN VEREINIGTEN HE¬
FEFABRIKEN MAUTNER MARK¬
HOF UND WOLFRUM KG mehr als
dreißig Gesellschafter mehrerer Fami¬
liengruppen beteiligt waren. Die Be¬
teiligung der vier TH & G MAUTNER
MARKHOF-Gesellschafter war zu¬
dem unterschiedlich. Alle vier Herren
zusammen besaßen an den VEREI¬
NIGTEN HEFEFABRIKEN nicht ein¬
mal 25 Prozent.

Beide Gesellschaften wurden seit
Generationen als Personengesell¬
schaften betrieben, sie entwickelten
sich zu einer Größe (Umsatz über
800 Millionen Schilling und rund
750 Mitarbeiter), die die Fortführung
in der Rechtsform der Personengesell¬
schaft immer schwieriger machte. So
griffen zum Beispiel Erbgänge direkt
in die Gesellschaften ein und man
kann sich vorstellen, daß dies - bei so
vielen Gesellschaftern - geradezu
verheerende Folgen für die Zukunft
nach sich gezogen hätte.

Trotz der juristischen und finanziel¬
len Trennung ergab sich in den letzten
Jahren mehr und mehr die Notwen¬
digkeit, gemeinsame Rationalisie¬
rungsmaßnahmen vorzunehmen. Ei¬
nerseits wollte man Doppelgleisigkei¬
ten im Finanz- und Verwaltungsbe¬
reich vermeiden, andererseits gingen
die beiden Unternehmen dazu über,
Niederlassungen gemeinsam zu füh¬
ren und sich vor allem auf dem Dienst¬
leistungssektor (zum Beispiel Expedi¬
tion) gegenseitig auszuhelfen.

Alle diese Maßnahmen dienten dem
Ziel, die „Simmeringer Betriebe" so
rationell und kostensparend wie nur
irgend möglich zu führen. Je enger die
Zusammenarbeit wurde, in desto stär¬
kerem Maße standen wir vor der Not¬
wendigkeit, beide Unternehmen unter
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eine kontinuierlich gemeinsame Lei¬
tung zu stellen.

Aus diesen Gedankengängen erga¬
ben sich bei der Umstrukturierung
folgende Ziele:

a) Aus den vorhandenen Personen¬
gesellschaften Kapitalgesellschaften
zu machen, um den härteren Anforde¬
rungen der Zukunft besser gewachsen
zu sein.

b) Einen Weg zu finden, bei dem
sowohl die Gesellschafter der TH & G
MAUTNER MARKHOF OHG als
auch die Gesellschafter der VEREI¬
NIGTEN HEFEFABRIKEN MAUT¬
NER MARKHOF UND WOLFRUM
KG „an einem Strang ziehen", um die
erwähnten Rationalisierungsmaßnah¬
men durchführen zu können und hier¬
durch insbesondere auch die Arbeits¬
plätze von 750 Arbeitnehmern zu
sichern.

c) Trotz des rechtlichen Zusam¬
menschlusses sollten beide Unterneh¬
men weiterhin als Profit-centers ge¬
führt werden.

Es ist selbstverständlich, daß wir
uns dabei der Vorteile der Struktur¬
verbesserungsgesetze bedienten, die
schließlich — wie der Name sagt - der
Strukturverbesserung dienen sollen.
Von einem Mißbrauch kann bei kei¬
nem einzigen Schritt die Rede sein.

Der Weg zum Endziel war (ich per¬
sönlich habe es in hunderten zusätzli¬
chen Arbeitsstunden zu spüren be¬
kommen) außerordentlich kompli¬
ziert. Die erste Schwierigkeit ergab
sich aus der Tatsache, daß die Um¬
wandlung der TH & G MAUTNER
MARKHOF OHG in eine Aktienge¬
sellschaft wesentlich leichter vor sich
gehen konnte als bei den VEREINIG¬
TEN HEFEFABRIKEN MAUTNER
MARKHOF UND WOLFRUM KG.
Bei der ersten Gesellschaft fand die
Verhandlung mit vier Gesellschaftern
statt, bei der zweiten mit über dreißig,
deren (berechtigte) Wünsche und Vor¬
stellungen zu berücksichtigen waren.
So kam es, daß die Umstrukturierung
der TH & G MAUTNER MARKHOF
OHG um ein Jahr früher erfolgen
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konnte als die der VEREINIGTEN
HEFEFABRIKEN MAUTNER
MARKHOF UND WOLFRUM KG.
Ich gebe zu, diese Zeitverschiebung
nicht bedauert zu haben. Unser Ver¬
waltungsapparat wäre gar nicht in der
Lage gewesen, die gleichzeitige Bela¬
stung einer Umstrukturierung in bei¬
den Unternehmen zu verkraften.

Erst nach diesem ersten Schritt
konnten wir darangehen, alle Gesell¬
schafter an einer gemeinsamen Hol¬
ding zu beteiligen. Eine Vollfusion er¬
schien uns nicht erforderlich, da es
sich doch um zwei, vom Betriebsge¬
genstand her unterschiedliche Fabri¬
ken handelt, die sich völlig verschie¬
dener Vertriebswege bedienen. Die
TH & G MAUTNER MARKHOF lie¬
fert ihre Produkte an Handel und Ga¬
stronomie, während die VEREINIG¬
TEN HEFEFABRIKEN MAUTNER
MARKHOF UND WOLFRUM KG na¬
hezu ausschließlich mit Wiederverar-
beitern in Kontakt stehen.

Heute ergibt sich folgendes Endbild
(wobei alle Aktionäre nur noch an der
SNG-Holding beteiligt sind):

SNG Simmeringer Nahrungs- und Ge¬
nußmittelaktiengesellschaft

100 Prozent
I

Vereinigte Hefefabriken Mautner
Markhof und Wolfrum Ges. m. b. H.

100 Prozent

Th & G Mautner Markhof AG

2. ZU DEN „BEDEUTENDSTEN
MISSBRÄUCHEN"

a) Was den Einkauf von Verlusten
anbelangt, so dürfte aus unserer Dar¬
stellung hervorgehen, daß keine frem¬
den Gesellschaften dazugekommen
sind, weshalb auch kein Einkauf von
Verlusten durchgeführt worden sein
kann. Wir verstehen uns als Unterneh¬
mer, die nicht an Verlusten, sondern
an Gewinnen interessiert sind. Unser



Ziel war und ist die Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Unter¬
nehmen.

b) Da unsere beiden Betriebe be¬
reits seit vielen Jahren, allerdings in
verschiedener Rechtsform und mit
verschiedenen Gesellschaftern be¬
standen haben, hat auch keine Auf¬
spaltung von Betrieben und Teilbetrie¬
ben stattgefunden. Es bestand aller¬
dings die Notwendigkeit einer kom¬
plizierten Umstrukturierung und die
damit verbundene Gründung ver¬
schiedener Kapitalgesellschaften, in
die dann unsere Betriebe eingebracht
wurden. Der zweifellos etwas verwir¬
rende mehrmalige Wechsel des Fir¬
menwortlautes war eine Folge vieler
handelsrechtlicher Vorschriften, die
bei der gegebenen Ausgangssituation
und den angestrebten Zielen zu be¬
achten waren.

c) Erst durch die Umstrukturierung
kam es zur Bildung von Aufsichtsrä¬
ten, in welchen nunmehr entspre¬
chend den gesetzlichen Vorschriften
auch Arbeitnehmervertreter vertreten
sind.

d) Da keine Anteile an die Holding¬
gesellschaft gegen „Schuldigbleiben
der Kaufsumme" verkauft wurden,
können daraus keine steuerlichen Vor¬
teile in Anspruch genommen worden
sein.

c) Bei der lediglich aus technischen
Gründen durchgeführten Verschmel¬
zung der TH & G MAUTNER MARK¬
HOF AG mit der SIMMERINGER
HEFE UND SPIRITUS AG ist tat¬
sächlich ein buchmäßiger Verschmel¬
zungsgewinn entstanden, was eine
Folge des in solchen Fällen zu bestim¬
menden Austauschverhältnisses ist.
Doch sind derartige Verschmelzungs¬
gewinne bei einer Aktiengesellschaft
(und um eine solche handelt es sich) in
die gesetzliche Rücklage einzustellen
und können daher nach § 139 AktG
nicht zur Gewinnausschüttung und
damit zur Körperschaftssteuersen¬
kung verwendet werden.

f) Da, wie erwähnt, keine Verluste
vorgenommen worden sind und unse¬

re Betriebe überdies dank einem le¬
diglich nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen ausgerichteten Manage¬
ment keine Verluste erlitten haben,
waren auch keine Abschreibungen auf
die Beteiligungen durchzuführen.

Wenn der in Frage stehende Artikel
feststellt, „es besteht jedoch der be¬
gründete Verdacht, daß seit minde¬
stens fünf Jahren der überwältigende
Teil der Inanspruchnahme (des Struk¬
turverbesserungsgesetzes) nur noch
vom Motiv der Steuervermeidung ge¬
tragen wird ..so trifft dieser Vor¬
wurf für uns nicht zu.

• Hingegen sind sich Unterneh¬
mensleitung und Mitarbeiter einig,
daß die Struktur der beiden Simme-
ringer Betriebe wesentlich verbessert
wurde. Das vergrößerte Eigenkapital
hat die Finanzkraft der Unternehmen
gestärkt und damit die Wettbewerbs¬
fähigkeit erhöht.

• Durch die Umstrukturierung ent¬
stand für die Aktionäre keine Einkom¬
mensverbesserung (oder zusätzliche
Steuerabschreibung); sie trugen ganz
im Gegenteil dazu bei, auch ihrerseits
die Finanzkraft des Unternehmens zu
stärken: sie verzichteten in den ersten
zwei Jahren auf eine Ausschüttung
der Dividenden, im dritten Jahr
wurde lediglich eine Dividende von
0,75 Prozent beschlossen und der dar¬
über hinausgehende Gewinn der
Rücklage zugeführt. Im jetzigen und
kommenden Jahr wird die Dividende
- trotz höherer Gewinne - höchstens
2 bis 2,5 Prozent betragen, alle dar¬
über hinausgehenden Beträge werden
ebenfalls den Reserven zuge¬
schrieben.

• Wir haben nicht ein einziges Mal
einen „Ankauf von Verlusten" durch¬
geführt, es fand keine Aufspaltung
von Betrieben und Teilbetrieben statt
und es wurde kein „Schuldigbleiben
der Kaufsumme" vereinbart, ebenso
erfolgte keine Abschreibung von den
Beteiligungen.

Es erscheint uns daher unverständ¬
lich, weshalb gerade der Zusammen¬
schluß unserer Unternehmen als Mu-
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sterbeispiel für den Mißbrauch von
steuerlichen Gestaltungsmöglichkei¬
ten öffentlich genannt wurde.

Aus all dem ergibt sich, daß von uns
kein Mißbrauch der Strukturverbesse¬
rungsgesetze vorgenommen wurde

und daß die öffentliche Anprangerung
entgegen den Tatsachen erfolgte. Ak¬
tionäre, Geschäftsführung und Mitar¬
beiter wären Ihnen dankbar, Ihre Stel¬
lungnahme zu erfahren.

Georg J. E. Mautner Markhof

ANTWORT DER AUTOREN

Sehr geehrter Herr Mautner Markhof!

In Ihrer Stellungnahme zu dem in
der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesell¬
schaft" erschienenen Artikel „Das
Strukturverbesserungsgesetz - unbe¬
grenzte Möglichkeiten für Steuerspa¬
rer" stellen Sie fest, daß im Bereich
der Simmeringer Nahrungs- und Ge¬
nußmittel Beteiligungs-AG bei der
Anwendung des Strukturverbesse¬
rungsgesetzes keinerlei Mißbrauch er¬
folgt ist. Sie belegen diese Feststel¬
lung durch eine ausführliche Schilde¬
rung der durchgeführten Umstruktu¬
rierung.

Offensichtlich müssen wir zunächst
ein Mißverständnis aufklären. In dem
Artikel wurde an keiner Stelle be¬
hauptet, daß jene Unternehmen, die
das Strukturverbesserungsgesetz an¬
gewendet haben, gesetzeswidriges
Verhalten an den Tag gelegt haben.
Wir haben vielmehr versucht zu zei¬
gen, daß das Strukturverbesserungs¬
gesetz ganz offensichtlich nicht nur
den Zweck hat, Umwandlungen im
Sinne einer einzel und/oder gesamt¬
wirtschaftlichen Strukturverbesse¬
rung steuerlich zu begünstigen, son¬
dern in der Praxis häufig dem Ziel der
Steuerminimierung dient. Die beiden
Beispiele des Karl-Wlaschek-Kon-
zerns und der Mautner-Markhof-
Gruppe wurden lediglich zur Illustra¬
tion dafür verwendet, was man mit
diesem Gesetz alles anfangen kann.
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öffentliche Anprangerung einzelner
Unternehmen lag uns fern.

Sie behaupten, daß die verwickelten
Gesellschafterverhältnisse der beiden
Unternehmen Vereinigte Hefefabri¬
ken Mautner Markhof und Wolfrum
KG sowie Th. & G. Mautner Markhof
OHG keine einfachere Lösung erlaub¬
ten. Diese Feststellung erscheint uns,
wenn wir uns das Tableau im zitierten
Artikel ansehen, als nicht sehr stich¬
haltig. Wir konnten mindestens je drei
Vorgänge nach Artikel III, sowie nach
Artikel I feststellen. Mindestens eine
der beteiligten Gesellschaften, die
Körte GmbH, wurde nur zum Zweck
der Durchführung dieser Umwand¬
lung gegründet. Wir bezweifeln daher
nach wie vor, daß es hier vorwiegend
um Strukturverbesserung gegangen
ist.

Der wahre Zweck dieser Transaktio¬
nen bestand offenbar in der Errich¬
tung eines Konzerns (einer zweistufi¬
gen Holding). Diese Konzernbildung
ermöglicht Ihnen - selbstverständ¬
lich immer auf der Grundlage der der¬
zeit geltenden Gesetze — die Minimie¬
rung der Körperschaftsteuerbelastung
und darüber hinaus eine weitere Steu¬
erverminderung infolge des Wegfalls
des Schatteneffektes.

Diese Steuervorteile scheinen uns
zu reizvoll, um nicht der eigentliche
Grund für die von Ihnen durchge-



führte, Anwendung des Strukturver¬
besserungsgesetzes zu sein.

Daher bleiben wir auch nach noch¬
maliger Durchsicht der Vorgänge, die
zum vorliegenden Mautner-Markhof
Konzern geführt haben, sowie anderer
uns bekannter Fälle bei unserer An¬
sicht, daß das Strukturverbesserungs¬
gesetz immer weniger einer Struktur¬
verbesserung bestehender Branchen
und immer mehr der Steuervermei¬
dung dient, weshalb es entweder er¬
satzlos auslaufen oder in wesentlichen
Punkten (Abschaffung der Miß¬
brauchsmöglichkeiten) geändert wer¬
den sollte.

Gestatten Sie uns zum Abschluß
noch eine Bemerkung zu Ihrem
Punkt 2c, betreffend die Teilnahme
von Arbeitnehmervertretern in den
Aufsichtsräten. Die Errichtung von
Aufsichtsräten entspricht, wie Sie er¬
wähnen, den gesetzlichen Vorschrif¬
ten. Nicht erwähnt wird jedoch in Ih¬
rem Schreiben, daß die Simmeringer
Nahrungs- und Genußmittel Beteili-

gungs-AG aufgrund ihrer Personal¬
struktur unter den § 110 (5), letzter
Halbsatz, fallen dürfte, aufgrund des¬
sen in Gesellschaften, in denen kein
Betriebsrat zu errichten ist, keine
Dienstnehmervertretung im Auf¬
sichtsrat gesetzlich vorgesehen ist
und daher in diesem Fall vermutlich
keine Beteiligung der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat der Simmeringer Nah¬
rungs- und Genußmittel Beteiligungs
AG stattfindet.

Da Sie die Schaffung einer effizien¬
ten neuen Organisation als einen der
Hintergründe für die Konzernbildung
darstellen, muß davon ausgegangen
werden, daß die relevanten einzelwirt¬
schaftlichen Entscheidungen im Auf¬
sichtsrat der Simmeringer Nahrungs-
und Genußmittel Beteiligungs AG
ohne Arbeitnehmerbeteiligung fallen.

Wilhelmine Goldmann
Brigitte Ederer
Erich Haas

* G. Wilhelmine Goldmann - Brigitte
Ederer - Erich Haas, Das Strukturver¬
besserungsgesetz - unbegrenzte Mög¬
lichkeiten für Steuersparer, Wirtschaft
und Gesellschaft 3/1979
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